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Textvorlage zu dem Vortrag 

Am Donnerstag, dem 22. April 2004 

 

Menschenbild und Strafvollzug 
 

Die Entwicklung von einem Ort des fortschrittlichsten und humansten 

Strafvollzugs Deutschlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem Ort 

des Schreckens und des Terrors (1933) ï 1942 ï 1989 

gezeigt am Beispiel des ĂRoten Ochsenñ in Halle an der Saale 

 
 

Das Recht in der Geschichte 
 

Trilogie Teil 3 
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Raffael, (1483 ï 1520) 

Rom, Stanzen des Vatikan 

 

 

Das Menschenbild  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ĂUnd Gott schuf den Menschen ihm zum Bildeñ, 

heißt es in der Genesis, dem 1. Buch Moses 1,26. Der Schöpfer dieses byzantinischen     

 

Christus als Pantokrator, Mosaik über dem Eingang zum Endonarthex 

Kirche Kariye Camii, Istanbul 1300 - 1320 

 

Mosaiks zeigt uns in naturalistischer Weise, wie Menschen in ihrer täglichen Arbeit 

miteinander ein gottgefälliges Leben führen. Gott stattete den Menschen in seiner Schöpfung 

aber auch mit einem freien Willen aus, der es ihm ermöglicht, sich gegen Gott, d. h. gegen 

seine Mitmenschen zu entscheiden. 
   In dem Mosaik des Raffael sehen wir das bekannte Urteil des Salomo, der über den Anspruch 

zweier Frauen auf ein und dasselbe Kind zu entscheiden hat. 

Eine der Frauen hat ihr Kind aus Unachtsamkeit getötet und 

beansprucht jetzt das Kind ihrer Nachbarin als ihr eigenes. Der 

erste Urteilsspruch erscheint uns zunächst unmenschlich. Salomo 

ordnet die Halbierung des Kindes mit dem Schwert an, worauf 

nur die wahre Mutter lieber auf ihr Kind verzichtet, als seinen 

Tod hinzunehmen. 

 

In diesen beiden Mosaiken stecken die gesamten ethischen 

Grundlagen unserer vielschichtigen abendländischen 

Vorstellungen vom Menschen und der abendländischen 

Rechtsentwicklungen. Wie geht der Mensch mit diesem 

Menschenbild um?  

 

 

 

Strafverfolgung und Strafvollzug als Sonde 

für die Rechtsstaatlichkeit 

 

In diesem dritten Vortrag über das Recht in der Geschichte möchte ich heute Abend nur 

einen Aspekt herausgreifen, der als Sonde für die Beurteilung der 
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König Friedrich Wilhelm III. mit 

seiner Gemahlin Königin Luise, 

1799, Gemälde von Fr. G. Weitsch 

 
 Rechtsstaatlichkeit und das herrschende Menschenbild gelten kann. Es ist das Gefängniswesen und 

der Strafvollzug. Nach etlichen Ansätzen im Hochmittelalter und zu Beginn der Neuzeit setzen sich 

am Ende der Aufklärung immer mehr der Gedanke der Humanisierung im Strafvollzug in Europa 

(ohne Russland) und in Nordamerika durch. 

 

    Zum Teil bis weit ins 19. Jahrhundert wurden ohne Unterschied Männer und Frauen, Arme, Irre, 

Kranke, Waisen, Bettler, Verbrecher und Untersuchungsgefangene gleichermaßen in alten nicht 

mehr benötigten Gebäuden gemeinsam weggesperrt. Da es Gefängnisbauten im eigentlichen Sinne 

nicht gab, wurden die Gefangenen angekettet, um einen Ausbruch zu verhindern. Betten, 

Waschgelegenheiten oder Toilettenanlagen gab es nicht. Die Räume haben nach 

Augenzeugenberichten fürchterlich gestunken. Frauen wurden regelmäßig schwanger und brachten 

ihre Neugeborenen ebenso regelmäßig um, obwohl die Todesstrafe darauf stand. Ohne 

Beschäftigung vegetierten die Gefangenen dahin. Die Todesrate durch die Gefängniskrankheit 

(Tuberkulose, Typhus) war sehr hoch und bedrohte gleichzeitig die übrige Bevölkerung. Sehr viele 

Inhaftierte starben durch Selbstmord. - (Die schlimmsten Zustände in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

sollen übrigens in den Gefängnissen des Kirchenstaates geherrscht haben.) - 

   Zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert haben wir in Europa sowohl wie in Nordamerika ein 

starkes Ansteigen der Kriminalität zu verzeichnen. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlicher 

Art. In Nordamerika und in England sah man die Gründe vor allem in der wachsenden 

Industrialisierung mit seinem Industrieproletariat, im übrigen Europa lagen die Gründe in der 

menschlichen Verwahrlosung durch die napoleonischen Kriege. 

   Durch die beginnende Humanisierung, sprich Herabsetzung der Zahl der Todesurteile, wurde die 

Lage paradoxerweise zusätzlich verschärft. Die Gefängnisse quollen über. Gleichzeitig stieg die 

Zahl der Selbstmorde in den Gefängnissen so stark an, dass die Zahl der Toten höher war als zur 

Zeit einer rigiden Handhabung von Hinrichtungen. Unter solchen Bedingungen konnten die 

Gefängnisse kaum einen Gefangenen als geläutert entlassen. Gefängnisse waren Schulen des 

Verbrechens; wer kein Verbrecher war, wurde es im Gefängnis. 

   Hier galt es, Abhilfe zu schaffen bei möglichst niedrigen Kosten; trotzdem sollten die Gefangenen 

gebessert werden. England, Frankreich und Russland setzten auf Deportation, die Vereinigten 

Staaten auf körperliche Schwerstarbeit in angekettetem Zustand. In Preußen machte man einen 

Versuch, um sich von der Richtigkeit dieser der Deportation zu 

Grunde liegenden Gedanken zu überzeugen. Der preußische König 

Friedrich Wilhelm III. (1797 ï 1840), der sich in seiner Politik sonst 

eher als Geschobener denn als selbstständig Handelnder zeigte, setzte 

hier die Politik seiner Vorgänger seit der Zeit des Großen Kurfürsten 

fort. Auf sein Betreiben hin widmete sich die preußische Regierung 

von 1796 bis 1806 besonders der Strafrechtspflege und dem Vollzug 

von Freiheitsstrafen. Das Ergebnis war der ĂGeneralplan zur 

Einführung einer besseren Kriminalgerichtsverfassung und zur 

Verbesserung der Gefängnis- und Strafanstalten vom 16. 

Dezember 1804ñ und die ĂKriminalordnung vom 11. Dezember 

1805ñ 

   Wegen der überhandnehmenden Verbrechen in jener Zeit ging 

der König auf den Vorschlag der Justizbehörde ein, einen Teil der 

Gefangenen zu deportieren. In Aussicht
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genommen wurden Ostindien, Cayenne, die Insel Bornholm und Sibirien. Verhandlungen mit den 

entsprechenden Regierungen führten bei der russischen Regierung  zum Erfolg. Sie erklärte sich 

bereit, gegen entsprechende Bezahlung preußische Verbrecher zur Arbeit in den Bergwerken von 

Nertschinsk (das liegt im Jablonowoi-Gebirge nicht weit von der chinesischen Grenze entfernt.), zu 

übernehmen. Im Jahre 1801 wurden 58 Verurteilte über Pillau mit dem Schiff nach Narwa (östlich 

von Sankt Petersburg) gebracht und der russischen Regierung übergeben. Die Kosten überstiegen 

den für damalige Verhältnisse enormen Betrag von 10 000 Thalern. Schon im Jahre 1803 war es 

einer Gruppe gelungen, nach Deutschland zurückzukehren und 39 Personen bildeten eine 

organisierte Diebesbande. Daraufhin kühlte in Preußen (und anderen deutschen Staaten) der Eifer 

für die Deportation ab und sie wurde nie wieder aufgenommen. 

 

Geändertes Menschenbild 

Ohne den bisherigen Gedanken des Schutzes der Bürger vor Straftätern aufzugeben, ging man dazu 

über, in einem Großteil der Gesetzesbrecher verirrte und im Grunde brauchbare Glieder der 

Gesellschaft zu sehen. Wenn es in den  meisten Ländern Europas im Detail auch z.T. erhebliche 

Unterschiede in den Auffassungen über das Wesen des Menschen gab, so lassen sich con grano salis 

doch etliche Gemeinsamkeiten feststellen, die nicht religiös sondern aufklärerisch und naturrechtlich 

begründet sind: 

   Menschen sind individuell sehr verschieden. Ihre Fähigkeiten, ihre Veranlagungen, ihre 

Bedürfnisse, ihr Charakter und ihre erworbenen Eigenschaften sind nicht gleich, sie können im 

Gegenteil sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Darauf sollte der Strafvollzug Rücksicht nehmen. 

Ein einfaches und unterschiedsloses gemeinsames Wegsperren der Gefangenen verbietet sich 

deshalb von vornherein. 

   Als erstes müssen Männer und Frauen getrennt werden. Ersttäter, die durch Dummheit, Notlage 

oder durch Verführung straffällig geworden sind, die aber anscheinend noch einen anständigen 

Charakter besitzen, sind von unverbesserlichen Schwerkriminellen absolut getrennt zu halten. Dem 

Besserungsfähigen muß neben der Verbüßung seiner Strafe die Gelegenheit gegeben werden, sich 

zu bessern und u. U. Fähigkeiten zu erlernen, die ihn nach der Entlassung zu einem wertvollen 

Mitglied der Gesellschaft werden lassen. Seine Behandlung im Gefängnis sollte deshalb auch besser 

sein als die der Unverbesserlichen. Von den Gefängnissen getrennt werden müssen alle 

Einrichtungen, die nicht zum Strafvollzug gehören wie Waisenhäuser, Irrenhäuser, Armenhäuser, 

und Häuser für Alte und Schwache.  

 

    In Halle war durch August Hermann Francke (1663 ï 

1727) mit der Gründung des Waisenhauses, den heutigen 

Franckeschen Stiftungen, die Trennung schon sehr früh 

vollzogen worden. Mit dem Waisenhaus waren verbunden  

eine Bürgerschule, Lateinschule, Lehrerseminar, 

Wirtschafts- und Handwerksbetriebe und eine Druckerei. 

Die schulischen Einrichtungen besaßen bald einen solch 

guten Ruf, dass sogar das gehobene Bürgertum und der 

Adel seine Kinder in das ĂWaisenhausñ zur Schule 

schickten. Die Einrichtung dieser besonderen Institution 

blieb aber fast eine singuläre Erscheinung in Deutschland 

trotz der Unterstützung durch den preußischen König. Das Hauptgebäude die 

Franckeschen Stiftungen um das 

Jahr 2000 
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   Unter Landgraf Carl  gründete der aus  Gudensberg 

stammende Theologe Dr. Konrad Mell  nach dem 

Vorbild Franckes in Kassel ein Armen-, Waisen- und 

Findelhaus mit eigener Druckerei. 

   Nach dem Erscheinen des preußischen Landrechts 1790  

wurden seit 1791 Bettler nicht mehr als Straftäter 

weggeschlossen und seit 1794 wird allgemein die 

Gefängnisstrafe als Ersatz für bisherige inhumane 

Strafen wie der Folter eingeführt. In Arbeitshäusern 

sollten die Täter lernen, ein sinnvolles Leben zu 

führen.  

   

   Durch die napoleonischen Kriege blieb die Entwicklung des Gefängniswesens und des 

Strafvollzugs zunächst nicht nur stecken, sondern wir können auch einen Rückschlag beobachten. 

Die Gefängnisse waren jetzt erst recht zu Schulen des Verbrechens geworden. Hier steht wohl dem 

Engländer Howard die Ehre zu, seit 1774 eine Gefängnisreform in Angriff genommen zu haben. 

Diese Reform wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch den Hallenser Zuchthauspfarrer Wagnitz in 

Deutschland fortgeführt. Gerade in London wurde damals noch die Todesstrafe exzessiv verhängt. 

Jeden Monat gab es einen Ăhanging dayñ, der volksfestartig begangen wurde und an dem alle Läden 

geschlossen blieben. Casanova beschreibt in seinen Memoiren andeutungsweise ähnliche 

Verhältnisse in Paris, wo die Volksaufläufe bei den Hinrichtungen nahezu orgiastischen Charakter 

annahmen. In den Vereinigten Staaten fing man deutlich später als in Europa an, sich Gedanken 

über einen sinnvollen und humanen Strafvollzug zu machen. Noch 1928 wurden in den USA 

Howards Pläne als inakzeptabel verworfen, also rund 150 Jahre später, als Howard sie formuliert 

hatte. 

 

Errichtung der Ăkºniglich-preußischen Straf-, Lern- und Besserungsanstaltñ  1836-

1842 in Halle a. d. Saale   (Im Volksmund ĂRoter Ochseñ genannt). 
 

    Gedanken eines moderneren Strafvollzugs verbreiteten sich schon unter Friedrich Wilhelm III. in 

Preußen, sie brauchten aber Zeit, bis man sie umsetzen konnte, wobei man in den verschiedenen 

Haftanstalten unterschiedliche Wege ging. In Halle errichtete man 

unter König Friedrich Wilhelm IV., dem Sohn von Friedrich 

Wilhelm III., von 1836 bis 1842 in sechsjähriger Bauzeit die 

Ăköniglich-preußische Straf-, Lern- und Besserungsanstaltñ. Das 

Haus war mit acht einzelnen Gebäuden für ca. 350 Gefangene 

ausgelegt. Das bedeutete eine Absage an die Gigantomanie manch 

anderer Gefängnisbauten. Der Name war Programm. In den Bau 

flossen Erfahrungen aus Nordamerika ein; das System von Auburn  

bildete das Vorbild. Auburn ist der Name einer Stadt im Staate New 

York, dessen Gefängnis mit seinen humanitären Gedanken 

beispielhaft war. Der Sohn König Friedrich Wilhelms III, König 

Friedrich Wilhelm IV. engagierte sich wie sein Vater im 

Gefängnisbau und erließ 1842 entsprechende Richtlinien, die z. T. 

auf seinen Vater zurückgehen. Schwerkriminelle, die man für 

unverbesserlich hielt, - man nannte sie incorrigible Verbrecher 

(Krohne/Uber a. a. O. Seite XLV) - ,wurden damals zu 

Festungshaft verurteilt. 

 

 

Die Franckeschen Anstalten zur 

Zeit ihres Gründers August 

Hermann Francke (1663 ï 1727) 

 

König Friedrich Wilhelm IV. 

Gemälde 1846 nach Franz Krüger 
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   Zunächst einmal wurde das Gefängnis ausbruchsicher gebaut. 

Es steht - im Bild nicht zu erkennen - auf Porphyrfelsen, so dass 

das Graben heimlicher Tunnels unmöglich war. (Der Bauplan des 

ĂRoten Ochsenñ sah urspr¿nglich f¿nf Gefangenenhªuser und ein 

zentrales Gebäude vor, mit dem die einzelnen Gebäude verbunden 

werden sollten. Gebaut wurden tatsächlich nur drei Flügel und das 

zentrale Gebäude. Der mittlere Flügel ist 1851 um ein viertes Haus 

verlängert worden.)  

 An der Außenfront ist keine einzige Gefängniszelle zu sehen. 

Sie liegen alle an inneren Flügeln an Innenhöfen. Ein Teil der 

Innenhöfe wurde ursprünglich 

für den Gartenbau durch 

Häftlinge genutzt, seit Jahren wird dieser Teil aber nur noch 

gärtnerisch gestaltet. Eine Fesselung und schwere Bewachung 

entfielen hier. Tatsächlich ist bis heute keinem einzigen 

Gefangenen die Flucht aus diesem Gefängnis gelungen. Andere 

Gefängnisse haben, wie wir aus Hessen wissen, vom Volksmund 

den spºttischen Beinamen ĂHaus der offenen T¿rñ bekommen. Hier 

im Roten Ochsen setzte man auf Einzelhaft, d.h. jeder bekam seine 

eigene Zelle, weil man so am besten eine Resozialisierung, wie es im 

heutigen Sprachgebrauch heißt, zu erreichen glaubte. 

Untersuchungsgefangene waren von Strafgefangenen getrennt zu halten. 

Tagsüber aber wurde natürlich in Gruppen gearbeitet und das Essen 

wurde in Speisesälen eingenommen. Auf absolute Trennung der 

verschiedenen Straftätergruppen wurde scharf geachtet. Die Einzelhaft 

beinhaltete aber nicht nur den Gedanken der Resozialisierung, sondern sie 

ermöglichte es auch, die Gefangenen vollständig voneinander zu isolieren. 

Diese Isolierung setzte sich auch während der gemeinsamen Arbeit fort: 

es herrschte das sogenannte ĂSchweigegebotñ. F¿r Kranke gab es zwei 

Krankenstationen. Arbeit war für alle Pflicht statt des früheren üblichen 

Dahinvegetierens. 
 

Innenhof;          Aufnahme aus einem Faltblatt der Gedenkstªtte ĂRoter Ochseñ 
 

   Die Autoren E. Krohne und R. Uber gaben 1901 einen breitgefächerten Zweck für Strafanstalten 

im damaligen Amtsdeutsch an: 

¶ Übeltäter müssen für eine bestimmte Zeit von der menschlichen Gesellschaft abgesondert 

werden, um die Bürger vor ihren Beleidigungen zu sichern. 

¶ Durch die Erziehung zur ĂThªtigkeit, zur Ordnung und zur Reinlichkeitñ soll der Hªftling 

mºglichst gebessert werden, um das ĂPublicumñ auch nach ausgestandener Strafe zu sichern. 

¶ Wegen des Unangenehmen, welches die Freiheitsberaubung zum Teil mit Zwangsarbeit und 

harter Lebensart mit sich bringt, sollen andere Menschen von der Begehung von Straftaten 

abgeschreckt werden. 

 

Die Strafanstalt ĂRoter Ochseñ war f¿r die ¦beltªter gedacht, bei denen man mºglicherweise 

glaubte, alle drei Zwecke erreichen zu können. Zur Durchführung gehörten strenge

 

Straßenseite des Roten Ochsen zum 

Kirchtor. 
Aufnahme 10. April 2002             Hoppe 

 

Ein Innenhof 
Aufnahme:10. April 2002 
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Vorschriften. Die Bediensteten der Anstalt waren stark gefordert und konnten bei Verletzung ihrer 

Dienstpflichten zur scharfen Verantwortung gezogen werden. 

 

   Zuallererst war auf Ăvorz¿glich strenge und sorgfªltige Absonderung der Geschlechter, auf 

Trennung der weniger Verdorbenen von den Verf¿hrernñ zu achten. Die Gefangenen wurden in drei 

Hauptklassifikationen eingeteilt: die Strafklasse, die Probeklasse und Besserungsklasse. Die drei 

Klassen unterschieden sich durch Kleidung, Lebensweise und Behandlung. Ein Strafgefangener muß 

vor seiner Entlassung erst eine zeitlang in der Besserungsklasse gewesen sein, ehe er auf Entlassung 

Anspruch erheben konnte. Besseres oder schlechteres Betragen bewirkten Förderung oder Abstieg in 

diesem System. Im Speisesaal waren die Tische der drei Klassen voneinander getrennt. Die positive 

Entwicklung sollte durch Belohnungen gefördert und negative Entwicklungen durch Bestrafungen 

gebremst werden. Die Entlassung des Gefangenen geschah stets durch die Überlieferung an das 

Inquisitorial, das Untersuchungsgefängnis,  entweder weil die Strafzeit vorüber war, oder weil die 

Direktion den Gefangenen für gebessert erklärte. Die Entlassung durfte aber nur dann erfolgen, 

wenn die (Gefängnis-) Behörde die Unterbringung des zu Entlassenen (also Wohnung und 

Arbeitsstelle) ausgemittelt hatte. 
   (Hier im ĂRoten Ochsenñ oblag die Betreuung entlassener Strafgefangener, d. h. auch die Versorgung mit Arbeits- und 

Wohnstätte ab ihrer Gründung im Jahre 1884 der Gefängnis-Gesellschaft für die Provinz Sachsen und Anhalt, die bis 

1938 existierte und eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Die Jahresberichte finden sich in der Bibliothek der 

juristischen Fakultät der MLU Halle-Wittenberg. Vor 1884 gab es Hilfe allerdings eher nur sporadisch. Faxmitteilung 

von Herrn M. Viebig vom 6.10.2003) 

 

   Ihnen allen ist Carl Zuckmayers Hauptmann von Köpenick sicherlich 

ein Begriff. Der eigentlich harmlose aus dem Gefängnis entlassene 

Schuster Wilhelm Voigt findet keine Arbeit, weil er keine Wohnung hat 

und er bekommt keine Wohnung, weil er keine Arbeit hat. Um sein 

Leben zu fristen, kann er eigentlich nur kriminell werden. Dieses Stück 

ist eigentlich weniger eine Kritik am damaligen System, so wie man es 

heute gerne sieht, sondern es klagt das totale Versagen der Bürokraten 

an. Dadurch behält das Stück eine gewisse Aktualität bis zur Gegenwart. 

Es wäre die Pflicht der Gefängnisleitung gewesen, dem Schuster vor der 

Entlassung Arbeit und Wohnung zu besorgen. Das hatte sie unterlassen 

und lieferte so den Mann den beamteten Vorschriftenreitern aus, von 

denen keiner bereit war, über seinen Schatten zu springen. Dieser 

Hauptmann fand eine weitverbreitete  Sympathie in allen Schichten der Bevölkerung; selbst der 

Kaiser zeigte sich außerordentlich von dem Mann angetan, was offenbar auch auf das Gericht 

abfärbte. Die erneute und unvermeidbare Strafe fiel sehr niedrig aus., obwohl nach den Paragraphen 

eine hohe Strafe fällig gewesen wäre.  

 

   Zur Ausgewogenheit der Betrachtung soll noch ein anderer Mann mit 

seinem System zur Behandlung von straffälligen und gewalttätigen 

Jugendlichen vorgestellt werden. Es handelt sich um den 

sowjetrussischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko 

(Ukrainer) (1888 ï 1939). Die Grundlage für die Besserung und 

Erziehung bildete das Kollektiv. Trotzdem gehörten individuelle 

Leistungsanforderungen und persönliche Anerkennung, Erhöhung des 

Selbstwertgefühls basierend auf ethischen Grundnormen dazu. Klare  

 

 

 

 


